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Nr. 1 
 
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Erteilung einer wasserrechtlichen Plangenehmigung für den Kiesabbau und die Herstellung eines Baggersees 
im Nassabbauverfahren auf dem Grundstück Fl. Nr. 2085/2 der Gemarkung Münster mit anschließender 
Teilverfüllung im Rahmen der Rekultivierung 

 

B e k a n n t m a c h u n g : 

 

Beschreibung des Vorhabens: 

 

Beim Landratsamt Donau-Ries wurde die Erteilung einer wasserrechtlichen Gestattung für die Herstellung eines 

oberirdischen Gewässers durch Kiesabbau auf dem Grundstück Fl.-Nr. 2085/2 der Gemarkung Münster mit 

anschließender Teilverfüllung im Rahmen der Rekultivierung beantragt. Dabei soll auf einer Fläche von 12,6 ha 

Kies im Nassabbau gewonnen werden. Im Rahmen der Rekultivierung erfolgt eine ökologische Gestaltung. 

Durch eine teilweise Wiederverfüllung entsteht eine naturschutzfachliche Aufwertung der Fläche mittels der 

Schaffung naturnaher Biotopstrukturen, sodass die Fläche letztendlich dem Naturschutz unterstellt werden 

kann. Die verbleibende Wasserfläche wird als Landschaftssee belassen.  

 

Das Vorhaben der Lorenz Leitenmaier UG & Co. KG erfüllt den Tatbestand eines Gewässerausbaus nach § 67 

Abs. 2 WHG, welches der Plangenehmigung bedarf. 

 

 

Vorprüfung zur Feststellung einer UVP-Pflicht: 

 

Im Rahmen des hierzu vom Landratsamt Donau-Ries durchzuführenden wasserrechtlichen Genehmigungsver-

fahrens war auch eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung der Pflicht zur Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung des Vorhabens durchzuführen (Anlage 1, Ziffern 13.15, 13.18.1 UVPG). 

Die Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten 

Kriterien durchgeführt. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der Behörde erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, § 7 Abs. 1 UVPG. 

 

Die vorgelegten Unterlagen sind vollständig und zur Durchführung des Verfahrens ausreichend. 

 

Die allgemeine Vorprüfung des Landratsamtes Donau-Ries ist unter Einbeziehung der von den beteiligten Fach-

behörden abgegebenen Stellungnahmen erfolgt. Die überschlägig vorgenommene Prüfung nach § 7 Abs. 1 

UVPG hat ergeben, dass das Vorhaben unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG gesetzlich vorgegebenen 

Schutz- und Prüfungskriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann. Damit ist eine 

eigenständige Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. 

 

Wesentliche Gründe für das Nichtbestehen einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

sind: 

 
Durch den Kiesabbau wird Grundwasser freigelegt, was u. a. zu einer Ausspiegelung des Grundwasserleiters im 

Bereich des entstehenden Sees und somit zu einer höheren Empfindlichkeit des Grundwassers führt. Nach der 

Rekultivierung verbleibt eine Wasserfläche. Im Rahmen des Abbaus bzw. der Rekultivierung werden jedoch 

zahlreiche Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen, wie z.B. keine Verfüllung mit Fremdmaterial, die 

Anlegung eines Drainagesystems, getroffen, sodass im Ergebnis zwar nachteilige Auswirkungen auf das Schutz-

gut Wasser vorliegen, diese jedoch noch nicht die Erheblichkeitsschwelle überschreiten.  
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Auf das Schutzgut Landschaft sind durch den Kiesabbau keine negativen Auswirkungen zu erwarten. Die beste-

henden Eingrünungen der Waldfläche im Süden und Westen bleiben erhalten. Zum Personenschutz angelegte, 

begrünte, temporäre Wälle werden im Übergang zur Rekultivierung eingeebnet und durch Pflanzung eines 

dornenreichen, 10 m breiten Heckenriegels mit Altgraslücken schnellstmöglich in den Rekultivierungszustand 

überführt. Durch die nach Rekultivierung entstehende, strukturreiche Grün- und Gewässerlandschaft wird sich 

die Vielfalt im Landschaftsraum erhöhen. Insgesamt wird sich durch die Maßnahme das zuvor landwirtschaft-

lich geprägte Planungsgebiet mit näherer Umgebung im Hinblick auf ästhetische Gesichtspunkte verbessern. 

 
Zwar liegt das geplante Abbaugebiet selbst in keinem Biotop bzw. sonstigem Schutzgebiet von naturschutzfach-

licher Bedeutung, jedoch ist durch den Abbau- und Fahrtbetrieb eine Beeinträchtigung der auf dem Abbauge-

biet vorkommenden Pflanzen, Tiere und der biologischen Vielfalt nicht auszuschließen. Zum Schutz der in die-

sem Bereich kartierten Tierarten wurden die Bauarbeiten zeitlich eingeschränkt. Nach Umsetzung der Rekulti-

vierung werden die strukturarmen landwirtschaftlich geprägten Gebiete aufgewertet und es entstehen zusätz-

liche Habitate und Strukturen. Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass keine erheblichen nachteiligen Auswir-

kungen durch den Kiesabbau auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt zu erwarten sind. 

 
Auch auf die weiteren in der Anlage 3 UVPG genannten Schutzgüter hat der Kiesabbau keine erheblichen nach-

teiligen Auswirkungen. 

 
Nach § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG ist die Feststellung, dass im vorliegenden Fall eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

unterbleibt, nicht selbstständig anfechtbar. 

 
Weitere Informationen können beim Landratsamt Donau-Ries, Haus C, 2. Stock, Zimmer 2.95, Telefon 0906 74-

6193, eingeholt werden. 

Im Falle einer persönlichen Vorsprache ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich.  

 
Donauwörth, den 20.09.2023 

 
Ostertag 

Oberregierungsrat 

 
 
Nr. 2 
 
Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime gKU 
Bekanntmachung nach der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) 
§ 27 Aufstellung, Behandlung und Offenlegung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts des Geschäftsjahres 2022 
 
 
Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 26.07.2023 den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 mit 
einem Jahresfehlbetrag von 180.536,97 € festgestellt. 
 
Der festgestellte Jahresfehlbetrag ist auf neue Rechnung vorzutragen und der Gewinnvortrag über 625.934,93 
€ verringert sich auf 445.397,96 €. 
 
Der Vorstand wurde entlastet. 
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Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Finanzbuchhaltung der Donau-Ries Klinik Donauwörth 
(Zimmer-Nr. 2305), vom 23.10.2023 bis 26.10.2023 zwischen 8 und 15 Uhr, am 27.10.2023 zwischen 8 und 12 
Uhr und vom 30.10.2023 bis 31.10.2023 zwischen 8 und 15 Uhr öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt. 
 
 
 
 
Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers der Solidaris-Revisions GmbH wurde wie folgt erteilt: 
 
(siehe Anlage) 
 
Donauwörth, 01.09.2023 
 
gez.     gez. 
Jürgen Busse    Kathrin Woratsch 
Vorstandsvorsitzender   Vorstand 
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Nr. 3 
 
Bekanntmachung 
 
Die Aufgebotsfrist für das verloren gegangene Sparkassenbuch  
Nr. 3080028309, lautend auf Volkmar Schäfer, ist abgelaufen. Berechtigte Ansprüche wurden nicht geltend 
gemacht. Das Sparkassenbuch wird hiermit für kraftlos erklärt. 
 
Dillingen a. d. Donau, 26.09.2023 
Sparkasse Dillingen-Nördlingen 
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Nr. 4 Einwohnerzahlen im Landkreis Donau-Ries zum 30.06.2023 
 
 
 

  

Bevölkerungsstand am 30.06.2023 

Landkreis Donau-Ries Schwaben 

Einwohner 

insgesamt 

0 9779000 

Gemeinde 

09779111 Alerheim 1 743 

0 

0 

0 

9779112 

9779115 

9779117 

Amerdingen 

Asbach-Bäumenheim 

Auhausen 

865 

4 807 

1 026 

2 039 

816 

09779126 

09779129 

09779130 

09779131 

09779136 

09779138 

09779146 

09779147 

09779148 

09779149 

09779154 

09779155 

09779162 

09779163 

09779167 

09779169 

09779176 

09779177 

09779178 

09779180 

09779181 

09779184 

09779186 

09779185 

09779188 

09779187 

Buchdorf 

Daiting 

Deiningen 1 832 

20 097 

1 118 

769 

Donauwörth, GKSt 

Ederheim 

Ehingen a.Ries 

Forheim 536 

Fremdingen 

Fünfstetten 

Genderkingen 

Hainsfarth 

2 143 

1 321 

1 257 

1 431 

5 612 

615 

Harburg (Schwaben), St 

Hohenaltheim 

Holzheim 1 175 

1 683 

4 039 

1 235 

1 292 

2 673 

839 

Huisheim 

Kaisheim, M 

Maihingen 

Marktoffingen 

Marxheim 

Megesheim 

Mertingen 4 058 

1 418 

5 490 

2 755 

1 719 

1 288 

Mönchsdeggingen 

Monheim, St 

Möttingen 

Munningen 

Münster 
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09779192 

09779194 

09779196 

09779197 

09779198 

09779201 

09779203 

09779206 

09779217 

09779218 

09779224 

09779226 

09779228 

09779231 

Niederschönenfeld 

Nördlingen, GKSt 

Oberndorf a.Lech 

Oettingen i.Bay., St 

Otting 

1 488 

21 030 

2 658 

5 394 

816 

Rain, St 9 310 

1 372 

645 

Reimlingen 

Rögling 

Tagmersheim 

Tapfheim 

1 114 

4 067 

3 507 

1 440 

5 799 

1 105 

137 436 

Wallerstein, M 

Wechingen 

Wemding, St 

Wolferstadt 

zusammen  
 

 
 
 
 
 
 

Landratsamt Donau-Ries 
Stefan Rößle 

Landrat 
 
 
 

 


